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Zitat von Herr Rau

Das steht da pauschal, ohne dass da zwischen privat und Schule und Veröffentlichung
unterschieden wird.

Es geht auf der Seite nur um die Regelungen für den eigenen Unterrichtsgebrauch (nicht
privat). Die Privatkopie ist in §53 UrhG definiert: "Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen
eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern,
sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen,..."

Die Vereinbarungen (schulbuchkopie) sind nötig, weil Schulbücher explizit von §60a UrhG
ausgeschlossen sind.
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